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CCLIII .

CCLIIII .

CCLV .

Bambergiſch
fuͤren möcht / faͤrzunemen vnderſtůnde / vnd Vnſere Raͤthe ſolchen fel⸗
nen Frevel vnd Mutwillen erkenten / was er dann deßhalb Koſtens vnd
Schadens erlitten hett / oder leiden wuͤrde / das ſolt ſampt der vorgeſatz⸗
ten Straff ober denſelbitgen mutwilligen Kleger allein gehen.

Bon frembder Ankleger Koſt .

Item / So aber ein frembder Arkleger einen Vbelthetter in Vn⸗
ſern Hals⸗Gerichten rechtvertigen wolt oder wuͤrde / der ſolt das thun
ohn Koſien vnd Schaden Bnſer vnd der Vnſern / Doch ſolt es bey dem

Koſten bleiben / wie in dieſer Vnſer Reformatlon geordnet vnd geſetztiſt/
Doch wo Wir oder die Vnſern / an frembden Gerichten / mit mehrern
Koſten beſchwert wuͤrden / gegen denſelbigen Herꝛſchafften vnd jhren Ver⸗

wandten / mag ſolches vergleichtwerden / wie hernach am cel xv . Ar⸗
ickel klerlich davon funden wird .

Von Atzung der Gefangen .

Item / Von Gefangen / ſo vmb peinlicher Sachen willen in Ge⸗

fengnuß ligen / Soll man dem Bůttel oder Knecht ( der ſein pflegt zu⸗
warten vnd Koſtung gibt ) Tag vnd Nacht dreiſſig pfennig geben / Vnd
er darumb den Gefangen mit zimlicher Koſtung verſehen / Auch in gu⸗
ter Hut vnd Wart halten .

Atzung in peinlicher Frag den Verhoͤrern
vnd Zeugen .

Item / Wenn ein Gefangener peinlich gefragt wird / So ſoll dem

Richter / den zweyen Schoͤpffen / vnd dem Gerichtſchreiber / ſo bey der

Frag ſeyn/ deſſelben Tags einmnal zu eſſen/ oder aber ſedem fuͤr ſein Mal

rliſ pfenning ( welches der Ankleger will ) gegeben / Deßgleichen ſoll
to mit den Zeugen gehalten werden / ſo Kundſchafft geſtelt wird .
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